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Druckdatum: 17.04.2025 10:11:20

Berechnung der Wasserhaushaltsbilanz (Zusammenfassung)

Ausgabeprotokoll des Berechnungsprogrammes A-RW 1

Name Bebauungsplan: Bebauungsplan Nr. 75, Schwentinental

Naturraum: Hügelland

Landkreis / Region: Plön / Plön Ost (H-3)

Potentiell naturnaher Wasserhaushalt der Gesamtfläche des Bebauungsgebiets (Referenzfläche)

Gesamtfläche: 0,560 ha

a1-g1-v1-Werte:

Abfluss(a1) Versickerung (g1) Verdunstung (v1)

[%] [ha] [%] [ha] [%] [ha]

4,20 0,024 28,10 0,157 67,70 0,379

Einführung eines neuen Flächentyps (Versiegelungsart) bzw. einer neuen Maßnahme für den abflussbildenden Anteil 

(sofern im A-RW 1 nicht enthalten)

Anzahl der neu eingeführten Flächentypen: 0

Anzahl der neu eingeführten Maßnahmen: 0

Die im Berechnungsprogramm vorhandenen a2-g2-v2-Werte und a3-g3-v3-Werte wurden, mit Ausnahme der Werte für Straßen

mit 80 % Baumüberdeckung, per Langzeit-Kontinuums-Simulation ermittelt. Die a-g-v-Werte für die neu angelegten Flächen und

Maßnahmen müssen erläutert werden und sind mit der unteren Wasserbehörde abzustimmen.
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Bildung von Teilgebieten

Anzahl der Teileinzugsgebiete: 1

Teilgebiet 1: TEG B-Plan Nr. 75

Fläche: 0,560 ha

Teilfläche [ha] Maßnahme für den abflussbildenden Anteil

Steildach 0,183 RHB (Betonbauweise)

Gründach (extensiv) Substratschicht bis 15 cm 0,028 RHB (Betonbauweise)

durchlässiges Pflaster 0,064 RHB (Betonbauweise)

Pflaster mit dichten Fugen 0,093 RHB (Betonbauweise)

Abfluss (a) Versickerung (g) Verdunstung (v)

[%] [ha] [%] [ha] [%] [ha]

Potentiell naturnaher

Referenzzustand

(Vergleichsfläche)

4,20 0,008 28,10 0,054 67,70 0,130

Summe veränderter Zustand 45,55 0,255 18,75 0,105 35,71 0,200

Wasserhaushalt Zu-/Abnahme 41,35 0,247 -9,35 0,051 -31,99 0,070

Der Wasserhaushalt des Teilgebietes TEG B-Plan Nr. 75 ist extrem geschädigt (Fall 3).
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Bewertung des gesamten Bebauungsgebietes (Zusammenfassung aller Teilgebiete)

Gesamtfläche: 0,560 ha

Abfluss (a) Versickerung (g) Verdunstung (v)

[%] [ha] [%] [ha] [%] [ha]

Potentiell naturnaher

Referenzzustand

(Vergleichsfläche)

4,20 0,024 28,10 0,157 67,70 0,379

Summe veränderter Zustand 45,54 0,255 18,75 0,105 35,71 0,200

Wasserhaushalt Zu-/Abnahme 41,34 0,231 -9,35 -0,052 -31,99 -0,179

Zulässige Veränderung

Fall 1: < +/-5% Nein Nein Nein

Fall 2: >= +/-5% bis < +/-15% Nein Ja Nein

Fall 3: >= +/-15% Ja Nein Ja

Die Berechnungen gemäß den wasserrechtlichen Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in Schleswig-Holstein (A-RW

1) für das Bebauungsgebiet Bebauungsplan Nr. 75, Schwentinental ergeben einen extrem geschädigten Wasserhaushalt. Dies

gilt es zu vermeiden!

Das Bebauungsgebiet ist dem Fall 3 zuzuordnen.

Berechnung erstellt von:

Benjamin Kaack, E-Mail: b.kaack@ib-hauck.de

Ort und Datum Unterschrift
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Kreisverwaltung: Sprechzeiten: Bankverbindung:  
Hamburger Straße 17/18 DI: 14.30  18.00 Uhr Förde Sparkasse (BLZ 210 501 70) 
24306 Plön Fr: 08.00 -- 12.00 Uhr Kto. - Nr. 8888 
 und nach Vereinbarung IBAN: DE54 2105 0170 0000 0088 88 
Web: www.kreis-ploen.de  BIC: NOLADE21KIE 

 

  

KREIS PLÖN 
DER LANDRAT  
 
- Kreisplanung  
 
 

Kreisverwaltung Plön  Postfach 7  24301 Plön 
 
Stadt Schwentinental 
Der Bürgermeister 
Amt III Stadtentwicklung/Bau 
Theodor-Storm-Platz 1 
 
24 223 Schwentinental  
 
per E-Mail 

Rückfragen an: Herrn Schäfer 
Tel.: 04522 / 743 307 
Fax: 04522 / 743 95 307 
eckart.schaefer@kreis-
ploen.de 
Haus B, Zimmer 408  
Aktenzeichen: P1-11-b75-ft 
 
 
Plön, den 28. Oktober 2024 

      
und        nachrichtlich: 

siehe Verteiler E-Mail 
 
 

 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 75 der Stadt Schwentinental für das Gebiet nördl. 
Eschenweg, westl. Ritzebecker Weg 
hier: Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB  
Ihr Bericht (E-Mail) vom 27.8.2024 
 
Zum hiesigen Verfahrensschritt wurden über BOB-SH vorgelegt: 

- Gestaltungsplan M 1:500, Stand 5.8.2024 
- Begründungstext, Vorentwurf, Stand 22.8.2024 
- Bekanntmachung v. 23.8.2024 des Aufstellungsbeschlusses v. 24.1.2022 

 
Seitens der Kreisplanung besteht zunächst lediglich der Hinweis, die Art des gewählten Ver-

(siehe Titelblatt Begründungstext) zu begründen, weil 
auch andere Verfahrenswege möglich erscheinen. 
 
Bitte beachten Sie zudem die nachfolgenden fachbehördlichen Stellungnahmen: 
 
Die UNB m.H. teilt mit: 
Soweit die Aufstellung des Bauleitplans im vereinfachten oder beschleunigten Verfahren nach 
§ 13 Baugesetzbuch (BauGB) erfolgt, sind die zu erwartenden Eingriffe von der Eingriffsrege-
lung freigestellt. Andernfalls wäre ein entsprechender Nachweis zu führen. Davon unberührt 
sind die Belange des Artenschutzes. Diese sind stets in einem gesonderten artenschutzrecht-
lichen Fachbeitrag darzustellen. Der Fachbeitrag muss am weiteren Beteiligungsverfahren zur 
Bauleitplanung teilnehmen und in Bezug auf Inhalt und Methodik der LBV-
tung des Artenschutzrechtes 
chen. Die Untersuchungs- und Darstellungstiefe des Fachbeitrags muss eine rechtssichere 
Entscheidung über die artenschutzrechtliche Zulässigkeit der Nutzungsänderung ermöglichen. 
 

 

 



Kreis Plön  - Bauleitplanung - 

 

Seite 2 von 4 

Im vorliegenden Fall wurden bauvorbereitende Maßnahmen mit potenziellen Auswirkungen 
auf gesetzlich geschützte Arten (hier: Abriss von Gebäuden, Rodung von Gehölzen und Bau-
feldfreimachung). Ich weise darauf hin, dass Gehölzbeseitigungs- und Baufeldberäumungs-
maßnahmen im Zuge von Bauleitplanungen grundsätzlich nicht zeitlich vorlaufend, sondern 
erst nach einer mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmten artenschutzrechtlichen Be-
gutachtung vorzunehmen sind. Diese Verfahrensweise soll sicherstellen, dass es nicht zum 
Eintritt von Verbotstatbeständen nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) kommt. 
 
Die untere Wasserbehörde m.H. teilt mit: 
Die hier vorgelegten Unterlagen sind für eine abschließende Bewertung nicht ausreichend und 
müssen konkretisiert werden. Gegen die Planung bestehen Bedenken und wird seitens der 
unteren Wasserbehörde in seiner jetzigen Form abgelehnt. Die Sicherstellung der Erschlie-
ßung wird aus wasserrechtlicher Sicht momentan nicht in Aussicht erstellt. 
Die Stadt Schwentinental ist für die im B.- Plan Nr. 75 dargestellte Fläche abwasserbeseiti-
gungspflichtig (§ 44 LWG). In der Ortslage Schwentinental betreibt die Stadt zentrale Schmutz- 
und Niederschlagswasseranlagen. Der Schmutz- und Niederschlagswasseranschluss an die 
zentrale Kanalisation, Behandlungsanlagen sowie die Abwassereinleitung in die Gewässer hat 
entsprechend §§ 8, 60, 57 und 83 WHG zu erfolgen.  
Es ist von Seiten des Abwasserbeseitigungspflichtigen zu klären, inwieweit die vorhandene 
Kanalisation und die Kläranlage in der Lage sind, das zusätzliche Schmutzwasser aus dem 
Plangebiet aufzunehmen. Das Ergebnis mit evtl. nötigen Hinweisen ist der unteren Wasserbe-
hörde vorzulegen. 
Das Plangebiet soll nach den vorliegenden Informationen über die Einleitungsstelle 0011-RW-
17 (Az.: 411-45-11 vom 20.10.1987) entwässern. Aufgrund des Alters der Einleitungserlaubnis 
ist diese zu überarbeiten und auf ihre relevanten Parameter hin zu überprüfen (abflusswirk-
same Fläche, Belastungsgrade der Flächen etc.). Durch die momentan geplante Erschließung 
kann es zu einer signifikanten Steigerung der abflusswirksamen versiegelten Flächen kom-
men. Die Stadt Schwentinental befindet sich gerade in der Erstellung eines Generalentwässe-
rungsplans (GEP). Gegebenenfalls kann die Überprüfung des Bestands für die Entwässerung 
des hier vorliegenden B.-Plans im Rahmen des GEP überprüft werden. Es ist zu überprüfen, 
ob das zusätzlich anfallende Niederschlagswasser von den vorhandenen Niederschlagswas-
seranlagen  hier insbesondere von dem direkt an der Ritzebek liegenden Regenrückhaltebe-
cken - aufgenommen und entsprechend behandelt werden kann. Es ist ein Entwässerungs-
konzept zur abschließenden Bewertung mit entsprechender Nachweiserbringung zur Sicher-
stellung der ordnungsgemäßen Niederschlagswasserbeseitigung vorzulegen.  
Im Rahmen des B.-Planverfahrens sind in den B.-Planunterlagen prüffähige Aussagen und 
Nachweise hierzu vorzulegen (§§ 47, 51 und 52 LWG). Sollte es durch die mit diesem B.-Plan 
entstehenden Wohnflächen zu Abweichungen von bestehenden wasserrechtlichen Erlaubnis-
sen bzw. Genehmigungen kommen, so sind neue Einleitungserlaubnisse bzw. Genehmigun-
gen mit entsprechenden Planungsunterlagen zu beantragen. Das Einreichen der entsprechen-
den Nachweise bzw. Antragsunterlagen bei der unteren Wasserbehörde muss zeitnah erfol-
gen. Erst nach Einreichung der Unterlagen kann über die Erlaubnisfähigkeit der Anträge und 
damit über die Sicherung der Erschließung im B.-Planverfahren entschieden werden (s. Punkt 
2 Einführungserlass ARW-1 vom 10.10.2019). Bei den Nachweisen einer ordnungsgemäßen 
Niederschlagswasserbeseitigung wird auf den gemeinsamen Erlass des Ministeriums für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung (MELUND) und des Minis-
teriums für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein (MILI) 

rungen zum Umgang mit Regenwasser in Neubaugebieten in Schleswig-Holstein  Teil 1: 
-RW-1) vom 10.10.2019 hingewiesen.  

Es werden weiterhin folgende Hinweise für die Niederschlagswasserbeseitigung gegeben: Die 
anerkannten Regeln der Technik (z.B. die DWA A-102) fordern seit Ende 2020 eine Trendum-
kehr von der abflussdominierten Niederschlagswasserbeseitigung. Die Einhaltung eines na-
türlichen Wasserhaushalts unter der Beachtung der Versickerung, der Verdunstung und dem 
Abfluss muss bei der Planung/Überplanung für neue Bauvorhaben Beachtung finden. Die Vor-
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habenträger müssen eine Schädigung des Wasserhaushalts begründen, bzw. begründen, wa-
rum diese nicht vermieden werden kann. Entsiegelungen von z.B. Stellplätzen und die Begrü-
nung von Dachflächen können die Flächenrückhaltung am Ursprung verbessern, natürlichere 
Abflussverhältnisse schaffen und Starkregenspitzen und Schadstoffeinträge minimieren und 
ausgleichen. Die Einleitung von Regenwasser ins Grundwasser z.B. durch Versickerungsan-
lagen oder Baumrigolen oder die Nutzung von Zisternen und die damit einhergehende Entlas-
tung unserer Gewässer im Kreis Plön wird von der unteren Wasserbehörde ausdrücklich be-
grüßt. 
Die geplante Fläche des B.-Plans Nr. 71 liegt innerhalb des Wasserschutzgebiets Schwenti-
netal Zone IIIA. Es gelten damit die Nutzungseinschränkungen der Flächen gemäß § 5 der 
Landesverordnung über die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes für die Wassergewin-
nungsanlagen der Stadtwerke in Kiel (Wasserschutzgebietsverordnung Schwentinetal) vom 
27. Januar 2010 (GVOBl. 2010, 22). 
 
Die untere Bodenschutzbehörde m.H. teilt mit: 
Im Plangebiet ist nach derzeitigem Kenntnisstand weder ein altlastverdächtiger Standort, noch 
ein Altstandort oder eine Altablagerung gemäß §§ 2 Abs. 5 und Abs. 6 Bundes-Bodenschutz-
gesetz (BBodSchG) erfasst. 
 
Aufgrund des in den Planungsunterlagen dargestellten Flächenbedarfs und den damit einher-
gehenden Bodenbeeinflussungen empfiehlt sich die Erstellung eines Bodenschutzkonzepts 
nach DIN 19639. Das Bodenschutzkonzept wäre mit der uBB abzustimmen und dieser spä-
testens einen Monat vor Vergabe der Bauleistungen unaufgefordert zur Prüfung vorzulegen.   
 
Gemäß § 1 BBodSchG ist die Funktionsfähigkeit des Bodens zu erhalten und zu fördern. Um 
das Auftreten schadhafter Bodenverdichtungen zu verhindern, sind bei Baumaßnahmen auf 
unbefestigten und stark beanspruchten Flächen (insbesondere Zufahrt/Baustraßen) Arbeits-
geräte mit breitem Kettenfahrwerk einzusetzen bzw. Lastverteilungsplatten auszulegen. Für 
Nivellierungsarbeiten ist bevorzugt Bodenmaterial aus dem Plangebiet zu nutzen. Spätere 
Grün-/Freiflächen sind nach Möglichkeit weder zu befahren, noch mit sonstigen Auflasten zu 
versehen. 
 
Sämtliches abgetragenes Bodenmaterial ist einer ordnungsgemäßen und möglichst standort-
nahen Verwertung/Entsorgung zuzuführen. Bei der Verwertung oder Entsorgung bei dem Vor-
haben anfallenden Bodens sind die Anforderungen nach §§ 6-8 BBodSchV bzw. der Ersatz-
baustoffverordnung einzuhalten. 
 
Seitens der uBB bestehen keine Bedenken gegen die vorliegende Planung. 
 
Der vorbeugende Brandschutz m.H. teilt mit: 
Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist eine Löschwassermenge von mind. 800 
Litern pro Minute für eine Löschzeit von 2 Stunden (96 m³) vorzuhalten. Die Entfernung zwi-
schen Objekt und Löschwasserentnahmestelle darf 125 / 75m nicht überschreiten. Art und 
Ausführung der Löschwasserbevorratung sind mit der örtlich zuständigen Feuerwehr abzu-
stimmen. 
 
Der öff.-rechtl. Entsorgungsträger m.H. teilt mit:  
Lt. Abbildung 6 der Begründung ist die Wendefläche ausreichend dimensioniert. 
Es ist unbedingt eine ausreichende Anzahl an privaten Stellplätzen vorzuhalten, damit die 
Wendefläche nicht zugeparkt wird und es dadurch zu Leerungsausfällen kommt. 
Der geplante Behälterstandplatz in der Mitte der Wendefläche muss ausreichend groß dimen-
sioniert werden. Die Erfahrung zeigt, dass diese Plätze häufig zu klein bemessen werden. 
Folgende Aspekte sollten bei der Planung des Behälterstandplatzes berücksichtigt werden: 
Der Stellplatz sowie die Wege dorthin müssen niveaugleich, eben und beleuchtet sein. Ebenso 

Wege müssen ausreichend breit sein. 
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Die Beseitigung von Gefährdungen durch Eis und Schnee auf dem Platz und den Wegen ist 
sicherzustellen. 
Der Sammelplatz muss an den Abfuhrtagen frei zugänglich sein. 
Es empfiehlt sich, den Standplatz (vor allem die Bioabfallbehälter) vor direkter Sonneneinstrah-
lung zu schützen  z. B. durch entsprechende Begrünung. 
Je Müllbehälter sollte folgender Flächenbedarf berücksichtigt werden: 
80l, 120l und 240l Behälter: 0,75m x 0,85m 
770l und 1.100l Behälter: 1,50m x 1,30m 
Außerdem ist eine Bewegungsfläche von 1m Breite bei einseitiger Aufstellung und von 1,50m 
Breite bei beidseitiger Aufstellung zu berücksichtigen, um die Behälter rangieren zu können. 
Des Weiteren muss die Lagerung der gelben Wertstoffsäcke oder alternativ die Aufstellung 
von gelben Wertstoffbehältern berücksichtigt werden. 
Das Amt für Abfallwirtschaft steht bei einer detaillierten Standplatzplanung beratend zur Ver-
fügung. 
Sperrmüll wird ausschließlich im Rahmen der Straßenrandentsorgung abgeholt. Es empfiehlt 
sich, dass dieser bei den zugeordneten Wohngebäuden bereitgestellt wird, damit der Behäl-
terstandplatz und / oder die Wendefläche nicht zusätzlich zugestellt wird.  
Die Hofplatzentsorgung ist in der aktuellen Satzung über die Abfallwirtschaft des Kreises Plön 
in § 15 Abs. 6 geregelt. 
 
 
Weiteres Verfahren: 
 
Bitte kennzeichnen Sie im weiteren Verfahren Änderungen in Text und Zeichnung gegenüber 
dem jeweils vorhergehenden Verfahrensschritt. Versehen Sie bitte alle Entwurfsunterlagen mit 
dem Bearbeitungsstand. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 
 
gez. Eckart Schäfer 
 



Dienstgeb�ude: Brockdorff-Rantzau-Str. 70, 24837 Schleswig | Telefon 04621 387-0 | Telefax 04621 387-55 | alsh@alsh.landsh.de |

www.archaeologie.schleswig-holstein.de | E-Mail-Adressen: Kein Zugang f�r elektronisch signierte oder verschl�sselte Dokumente

Arch�ologisches Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70 | 24837 Schleswig

Obere Denkmalschutzbeh�rde
Planungskontrolle

Stadt Schwentinental
Bauleitplanung
z.Hd. Frau Petra Finkeldey
Theodor-Storm-Platz
24223 Schwentinental

Ihr Zeichen: /
Ihre Nachricht vom: 27.08.2024/

Mein Zeichen: Schwentinental-Bplan75/
Meine Nachricht vom: /

Kerstin Orlowski
kerstin.orlowski@alsh.landsh.de

Telefon: 04621 387-20
Telefax: 04621 387-55

Schleswig, den 27.08.2024

Bebauungsplan Nr. 75 - "N�rdlich des Eschenweges" der Stadt Schwentinental
Fr�hzeitige Beteiligung der Beh�rden und sonstigen Tr�ger �ffentlicher Belange 
gem. � 4 Abs. 1 BauGB

Stellungnahme des Arch�ologischen Landesamtes Schleswig-Holstein

Sehr geehrte Frau Finkeldey,

wir k�nnen zurzeit keine Auswirkungen auf arch�ologische Kulturdenkmale gem. � 2 Abs. 
2 DSchG in der Neufassung vom 30.12.2014 durch die Umsetzung der vorliegenden Pla-
nung feststellen. Daher haben wir keine Bedenken und stimmen den vorliegenden Planun-
terlagen zu.

Dar�ber hinaus verweisen wir auf � 15 DSchG: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, 
hat dies unverz�glich unmittelbar oder �ber die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbe-
h�rde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner f�r die Eigent�merin oder den Eigen-
t�mer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundst�cks oder des Gew�ssers, auf o-
der in dem der Fundort liegt, und f�r die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Ent-
deckung oder zu dem Fund gef�hrt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichte-
ten befreit die �brigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die 
Fundst�tte in unver�ndertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile 
oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt sp�testens 
nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.

Arch�ologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse 
wie Ver�nderungen und Verf�rbungen in der nat�rlichen Bodenbeschaffenheit.

F�r Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verf�gung.

Mit freundlichen Gr��en

Kerstin Orlowski
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Originalstellungnahmen | Bebauungsplan Nr. 75 - Nördlich des

Eschenweges | BOB-SH Bauleitplanung

Eingangsnummer:

Nr.: 1002 Details

eingereicht am: Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung TöB - § 4 (1) BauGB

28.08.2024 Einreicher*in/Institution:Dataport

Name des/der Einre-

icher*in:

Sönke Forstreuter

Abteilung: Keine Abteilung

Im öffentlichen Bere-

ich anzeigen:

Nein

Dokument: Gesamtstellungnahme

Stellungnahme

Stadt Schwentinental (Kreis Plön)

Bebauungsplan Nr. 75 -Nördlich des Eschenweges

hier: Frühzeitige Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange

gemäß § 4 (1) BauGB

Sehr geehrte Frau Finkeldey, sehr geehrter Herr Schröter,

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 26.08.2024 zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 75 der Stadt

Schwentinental für das Gebiet: „Nördlich des Eschenweges“.

Dataport betreibt als Anstalt öffentlichen Rechts das digitale Funknetz Schleswig-Holstein, zu dem

neben Leitungstrassen im Erdreich seit kurzem auch Richtfunkverbindungen gehören. Diese Auf-

gabe wurde uns vom Landespolizeiamt übertragen.

Aufgrund der mir vorliegenden Unterlagen kann ich Ihnen mitteilen, dass in dem benannten Plange-

biet keine Richtfunkstrecke von Dataport betrieben wird und somit keine Beeinträchtigungen vor-

liegen.

Eine weitere Beteiligung von Dataport ist in diesem Bauleitverfahren nicht notwendig.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Forstreuter
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Dienstgebäude: Lärchenweg 17, 24242 Felde | Telefon (Geschäftsstelle) +494340 4049-3 | Telefax +494340 4049-414 | 
kampfmittelraeumdienst@mzb.landsh.de 
E-Mail-Adressen: Kein Zugang für verschlüsselte Dokumente. 

Landeskriminalamt Schleswig-Holstein 
Mühlenweg 166  |  24116 Kiel 

LKA, Abteilung 3, Dez. 33 (Kampfmittelräumdienst) 

bauleitplanung@stadt-schwentinental.de Ihr Zeichen: / 
Ihre Nachricht vom: 27.08.2024 

Mein Zeichen: 2024-B-286
Meine Nachricht vom:  

Luftbildauswertung: Rehder 
Luftbildauswertung@mzb.landsh.de 

Telefon: +494340 4049-3 
Telefax: +494340 4049-413 

27.08.2024 

B-Plan 75, Nördlich des Eschenweges, Schwentinental 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der o. a. Gemeinde/Stadt sind Kampfmittel nicht auszuschließen. 

Vor Beginn von Tiefbaumaßnahmen wie z. B. Baugruben/Kanalisation/Gas/Wasser/Strom 

und Straßenbau ist die o. a. Fläche/Trasse gem. Kampfmittelverordnung des Landes 

Schleswig-Holstein auf Kampfmittel untersuchen zu lassen.  

Die Untersuchung wird auf Antrag durch das 

     Landeskriminalamt

Dezernat 33, Sachgebiet 331 

Mühlenweg 166 

24116 Kiel  

durchgeführt. 

Bitte weisen Sie die Bauträger darauf hin, dass sie sich frühzeitig mit dem 

Kampfmittelräumdienst in Verbindung setzen sollten, damit Sondier- und 

Räummaßnahmen in die Baumaßnahmen einbezogen werden können. 

Mit freundlichen Grüßen  

Silke Rehder
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